
Reichstagsbrand 
 

Der Reichstagsbrand ereignete sich in der 

Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933. 

Dieses Ereignis im Dritten Reich verhalf 

den Nationalsozialisten eine Diktatur aus  

                                                          der Weimarer Republik hervorzurufen. 

 

Das es sich bei dem Brand im Reichstag um 

eine mutmaßliche Tat handelte, war schnell 

klar. 

Historiker streiten sich noch heute, wer die Tat 

begonnen haben könnte. 

 

 

Reichstagsbrand – Täter 
 

Marinus van der Lubbe 
 
Grund:  
Aufruf zum Aufstand der Arbeit. 

 

Indiz: 
Festnahme noch am Tatort. 

Geständnis die Tat selbst gelegt zu haben. 

 

Das spricht dagegen: 
Marinus van der Lubbe war sehbehindert.  

Der Brand aber wurde an mehreren Stellen  

innerhalb kürzester Zeit gelegt. 

 



 

Nationalsozialisten 
 

Grund:  
Vorwand, um die 

Reichstagsbrandverordnung zu erlassen. 

 

Argument:  
KPD habe die Tat begangen, um einen 

kommunistischen Aufstand gegen das 

deutsche Reich anzuzetteln. 

 

Indiz: 
Sind zu der Zeit an der Macht gewesen 

→ Machtsicherung. 

 
KPD 

 
Grund:  
Um einen kommunistischen Aufstand gegen das Deutsche Reich anzuzetteln. 

 

Das spricht gegen eine Tat: 
Das Motiv fehlt. 

Man gab Marinus van der Lubbe die Schuld für die Tat und wurde daraufhin 

hingerichtet. 



Reichstagsbrand – Folgen 
 
Reichstagsbrandverordnung – Einfach erklärt 
“Zum Schutze von Volk und Staat” erließen Paul von Hindenburg (derzeitiger 

Reichspräsident), nachdem Hitler und Hermann Göring sich im Kabinett 

durchsetzten, am 28. Februar 1933 die Reichstagsbrandverordnung 

als Notverordnung. 

 

Die Notverordnung verstieß gegen kein Gesetz. Im Gegenteil, sie war sogar 

nach Artikel 48 der Weimarer Verfassung erlaubt. 

 

 

Folgen der Reichstagsbrandverordnung 

Diese Notverordnung setzte die wesentlichen Grundrechte außer Kraft: 
• Freiheit der Person 

• Meinungs-, Vereins-, Presse- und Versammlungsfreiheit 

• Unverletzlichkeit von Eigentum und Wohnung 

• Post- und Ferngeheimnis 

• Ermächtigungsgesetz 

 

Mit dem Ermächtigungsgesetz erlangte Hitler die Möglichkeit Gesetze zu erlassen. 

Dies konnte er damit ohne Einmischung des Reichspräsidenten, 

des Reichsrats und des Parlaments. Dies galt für ganze vier Jahre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Weg zur NS-Diktatur 
 

 
 


